
Gute Nachbarschaft

Aus Anlass der 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft haben 287 Ein-
wohner Liechtensteins, das sind ein Prozent der Gesamtbevölkerung,
über die Schweiz und die Schweizer nachgedacht. Seit bald 70 Jahren
steht das Fürstentum in einem Zollanschlussvertrag mit der Schweiz.
Ein Blick zurück zu den Anfängen der engen Beziehungen erhellt die
Geschichte und verdeutlicht den Wandel.

«...Namentlich möchte ich aber anführen, dass das Fürstentum und seine
Bewohner infolge des katastrophalen Niederganges der bisher im Lande gel-
tenden Kronenwährung den lebhaften Wunsch hegen, möglichst bald zur
Frankenwährung überzugehen und dass für diese Währungsänderung ein
Zollanschluss mit der Schweiz ein grosser Vorteil ist. Ich glaube auch nicht
unerwähnt lassen zu sollen, dass für den Abschluss eines Zollvertrages mit der
Schweiz auch der Wunsch bestimmend ist, die seit undenklichen Zeiten beste-
henden freundnachbarlichen Verhältnisse, die namentlich während der verflos-
senen Kriegszeit sich wieder neu bewährten, immer inniger zu gestalten...»

Landesverweser Prinz Karl von Liechtenstein im offiziellen Ansuchen
der liechtensteinischen Regierung vom 16. Februar 1920 an den Bundesrat

«Der Vertrag, den wir Ihnen empfehlen, ist ein Akt guter Nachbarschaft und
Brüderlichkeit. Die Schweiz verfolgt keine egoistische Absicht, sie hat den Ruf
eines Landes vernommen, das kleiner ist als sie selbst, sie hilft einem Lande an
der Grenze, das sein Gleichgewicht nur dank unserer Hilfe wiederfinden kann,
Wie der Bundesrat sind wir der Auffassung, dass es uns zusteht, mit unseren
bescheidenen Mitteln die Aufgaben zu erfüllen, die uns die Geschichte zuge-
wiesen hat. Sie gibt uns nur sehr selten in der internationalen Politik den Rang
des Grösseren; gewöhnlich kann sie nur die Haltung der kleinen Nationen ein-
nehmen, die zwar nicht zu bitten kommen, die aber den Anspruch auf ein
Gleichgewicht der Kräfte und Achtung vor den Schwachen erheben. Wir


